


























































































































Datum: 03.07.2025 Seite: 1 / 3Mauerwerk Immobilien Verwaltung GmbH, Kärntner Straße 8/8, 1010 Wien

Zinsliste per 01.07.2025
Objekt: Gumpendorfer Gürtel 4 Gumpendorfer Gürtel 4, 1060 Wien

200021 LEERSTAND , Gumpendorfer Gürtel 4/01, 1060 Wien 02 / 0021

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

01 Leerstand unecht steuerbefreit A 01.01.2024 001 89,680

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Betriebskosten 0,00 188,49 0,00 188,49

188,49 0,00 188,49

200064 LEERSTAND , Gumpendorfer Gürtel 4/01a, 1060 Wien 02 / 0064

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

01a Leerstand unecht steuerbefreit A 01.09.2024 001a 69,260

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Betriebskosten 0,00 145,57 0,00 145,57

145,57 0,00 145,57

200067 Fadih HAJALI, Gumpendorfer Gürtel 4/02, 1060 Wien 02 / 0067

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

02 Mietwohnung A 05.08.2024 04.08.2027 002 26,320

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Hauptmietzins 10,00 391,39 39,14 430,53

Betriebskosten 10,00 63,16 6,32 69,48

454,55 45,46 500,01

200046 Mahmoud Almansour, Gumpendorfer Gürtel 4/04, 1060 Wien 02 / 0046

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

04 Mietwohnung A 01.06.2024 004 56,170

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 750,00 75,00 825,00

750,00 75,00 825,00

200047 Aljajem Kaser, Gumpendorfer Gürtel 4/05, 1060 Wien 02 / 0047

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

05 Mietwohnung A 01.06.2024 005 54,370

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 750,00 75,00 825,00

750,00 75,00 825,00

200068 Shehab ALSALEH, Gumpendorfer Gürtel 4/06, 1060 Wien 02 / 0068

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

06 Mietwohnung A 12.10.2024 006 42,870

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Hauptmietzins 10,00 422,85 42,29 465,14

Betriebskosten 10,00 168,06 16,81 184,87

590,91 59,10 650,01

200049 Mowafak Alheder, Gumpendorfer Gürtel 4/07, 1060 Wien 02 / 0049

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

07 Mietwohnung A 01.06.2024 007 47,970

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 650,00 65,00 715,00



Datum: 03.07.2025 Seite: 2 / 3Mauerwerk Immobilien Verwaltung GmbH, Kärntner Straße 8/8, 1010 Wien

Zinsliste per 01.07.2025
Objekt: Gumpendorfer Gürtel 4 Gumpendorfer Gürtel 4, 1060 Wien

200049 Mowafak Alheder, Gumpendorfer Gürtel 4/07, 1060 Wien 02 / 0049

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

07 Mietwohnung A 01.06.2024 007 47,970

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

650,00 65,00 715,00

200072 Aljarad Mohammad, Gumpendorfer Gürtel 4/08, 1060 Wien 02 / 0072

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

08 Mietwohnung A 01.06.2024 008 58,260

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 636,36 63,64 700,00

636,36 63,64 700,00

200051 Almousa Helal, Gumpendorfer Gürtel 4/09, 1060 Wien 02 / 0051

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

09 Mietwohnung A 01.06.2024 009 61,780

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 700,00 70,00 770,00

700,00 70,00 770,00

200073 Alshebab Jamil, Gumpendorfer Gürtel 4/10, 1060 Wien 02 / 0073

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

10 Mietwohnung A 01.06.2024 010 46,500

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 590,91 59,09 650,00

590,91 59,09 650,00

200053 Tarq Almlohi, Gumpendorfer Gürtel 4/11, 1060 Wien 02 / 0053

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

11 Mietwohnung A 01.06.2024 011 47,270

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 650,00 65,00 715,00

650,00 65,00 715,00

200055 Salim Abdullah, Gumpendorfer Gürtel 4/13, 1060 Wien 02 / 0055

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

13 Mietwohnung A 01.06.2024 013 58,890

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 750,00 75,00 825,00

750,00 75,00 825,00

200070 Zaher KHALIL, Gumpendorfer Gürtel 4/15, 1060 Wien 02 / 0070

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

15 Mietwohnung A 15.12.2024 14.12.2027 015 48,680

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Hauptmietzins 10,00 422,85 42,29 465,14

Betriebskosten 10,00 168,06 16,81 184,87



Datum: 03.07.2025 Seite: 3 / 3Mauerwerk Immobilien Verwaltung GmbH, Kärntner Straße 8/8, 1010 Wien

Zinsliste per 01.07.2025
Objekt: Gumpendorfer Gürtel 4 Gumpendorfer Gürtel 4, 1060 Wien

200070 Zaher KHALIL, Gumpendorfer Gürtel 4/15, 1060 Wien 02 / 0070

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

15 Mietwohnung A 15.12.2024 14.12.2027 015 48,680

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

590,91 59,10 650,01

200069 Aloud Abd Alhadi, Gumpendorfer Gürtel 4/17, 1060 Wien 02 / 0069

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

17 Mietwohnung A 01.01.2025 31.12.2027 017 64,490

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Hauptmietzins 10,00 520,45 52,05 572,50

Betriebskosten 10,00 204,75 20,48 225,23

725,20 72,53 797,73

200020 Martina STIX, Gumpendorfer Gürtel 4/19, 1060 Wien 02 / 0020

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

19 Mietwohnung A 01.04.1985 019 48,260

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Hauptmietzins 10,00 107,62 10,76 118,38

Betriebskosten 10,00 101,43 10,14 111,57

209,05 20,90 229,95

200078 Alhmouad Sulaeman, Gumpendorfer Gürtel 4/20, 1060 Wien 02 / 0078

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

20 Mietwohnung A 01.06.2024 020 59,280

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 681,82 68,18 750,00

681,82 68,18 750,00

200079 Mohamad Hamud, Gumpendorfer Gürtel 4/21, 1060 Wien 02 / 0079

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

21 Mietwohnung A 01.06.2024 21 64,590

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 681,82 68,18 750,00

681,82 68,18 750,00

Komponente Nettobetrag USt Bruttobetrag

Betriebskosten 1 039,52 70,55 1 110,07

Hauptmietzins 1 865,16 186,52 2 051,68

Benützungsentgelt 6 840,91 684,09 7 525,00

Gesamt Objekt: 02 9 745,59 941,16 10 686,75

 Nutzfläche Hauptmietzins

Leerstände, Objekt 02 158,94 --

unbefristete Mietverträge, Objekt 02 48,26 107,62

befristete Mietverträge, Objekt 02 631,28 1 757,54

Summe: 838,48 1 865,16



Datum: 24.09.2024 Seite: 1 / 3Mauerwerk Immobilien Verwaltung GmbH, Kärntner Straße 8/8, 1010 Wien

Zinsliste per 01.09.2024
Objekt: Gumpendorfer Gürtel 4 Gumpendorfer Gürtel 4, 1060 Wien

200021 LEERSTAND , Gumpendorfer Gürtel 4/01, 1060 Wien 02 / 0021

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

01 Leerstand unecht steuerbefreit A 01.01.2024 001 89,680

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Betriebskosten 0,00 188,49 0,00 188,49

188,49 0,00 188,49

200064 LEERSTAND , Gumpendorfer Gürtel 4/01a, 1060 Wien 02 / 0064

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

01a Leerstand unecht steuerbefreit A 01.09.2024 001a 69,260

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Betriebskosten 0,00 145,57 0,00 145,57

145,57 0,00 145,57

200065 LEERSTAND , Gumpendorfer Gürtel 4/02, 1060 Wien 02 / 0065

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

02 Leerstand unecht steuerbefreit A 01.09.2024 002 26,320

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Betriebskosten 0,00 55,32 0,00 55,32

55,32 0,00 55,32

200045 Al Sharef Maiof, Gumpendorfer Gürtel 4/03, 1060 Wien 02 / 0045

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

03 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 003 35,910

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 550,00 55,00 605,00

550,00 55,00 605,00

200048 Ahmad Habash, Gumpendorfer Gürtel 4/06, 1060 Wien 02 / 0048

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

06 Benützung A 01.06.2024 30.09.2024 006 42,870

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 0,00 650,00 0,00 650,00

650,00 0,00 650,00

200050 Aljarad Mohammad, Gumpendorfer Gürtel 4/08, 1060 Wien 02 / 0050

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

08 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 008 58,260

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 700,00 70,00 770,00

700,00 70,00 770,00

200052 Alshebab Jamil, Gumpendorfer Gürtel 4/10, 1060 Wien 02 / 0052

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

10 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 010 46,500

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 650,00 65,00 715,00



Datum: 24.09.2024 Seite: 2 / 3Mauerwerk Immobilien Verwaltung GmbH, Kärntner Straße 8/8, 1010 Wien

Zinsliste per 01.09.2024
Objekt: Gumpendorfer Gürtel 4 Gumpendorfer Gürtel 4, 1060 Wien

200052 Alshebab Jamil, Gumpendorfer Gürtel 4/10, 1060 Wien 02 / 0052

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

10 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 010 46,500

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

650,00 65,00 715,00

200054 Aluadian Khaled, Gumpendorfer Gürtel 4/12, 1060 Wien 02 / 0054

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

12 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 012 57,870

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 750,00 75,00 825,00

750,00 75,00 825,00

200056 Mohammad Alshahada, Gumpendorfer Gürtel 4/14, 1060 Wien 02 / 0056

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

14 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 014 44,350

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 650,00 65,00 715,00

650,00 65,00 715,00

200057 Hamid Al Hamadan, Gumpendorfer Gürtel 4/15, 1060 Wien 02 / 0057

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

15 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 015 48,680

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 650,00 65,00 715,00

650,00 65,00 715,00

200058 Khalil Alghadir, Gumpendorfer Gürtel 4/16, 1060 Wien 02 / 0058

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

16 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 016 59,130

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 750,00 75,00 825,00

750,00 75,00 825,00

200066 LEERSTAND , Gumpendorfer Gürtel 4, 1060 Wien 02 / 0066

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

17 Leerstand unecht steuerbefreit A 01.09.2024 017 64,490

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Betriebskosten 0,00 124,28 0,00 124,28

124,28 0,00 124,28

200060 Wael Al Mohamad, Gumpendorfer Gürtel 4/18, 1060 Wien 02 / 0060

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

18 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 018 47,630

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 650,00 65,00 715,00



Datum: 24.09.2024 Seite: 3 / 3Mauerwerk Immobilien Verwaltung GmbH, Kärntner Straße 8/8, 1010 Wien

Zinsliste per 01.09.2024
Objekt: Gumpendorfer Gürtel 4 Gumpendorfer Gürtel 4, 1060 Wien

200060 Wael Al Mohamad, Gumpendorfer Gürtel 4/18, 1060 Wien 02 / 0060

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

18 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 018 47,630

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

650,00 65,00 715,00

200020 Martina STIX, Gumpendorfer Gürtel 4/19, 1060 Wien 02 / 0020

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

19 Mietwohnung A 01.04.1985 019 48,260

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Hauptmietzins 10,00 107,62 10,76 118,38

Betriebskosten 10,00 101,43 10,14 111,57

209,05 20,90 229,95

200061 Alhmouad Sulaeman, Gumpendorfer Gürtel 4/20, 1060 Wien 02 / 0061

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

20 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 020 59,280

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 750,00 75,00 825,00

750,00 75,00 825,00

200062 Mohamad Hamud, Gumpendorfer Gürtel 4/21, 1060 Wien 02 / 0062

Bestand Bestandstyp Kategorie Bezug Auszug Top Nutzfläche Nutzwert

21 Prekarium A 01.06.2024 31.12.2024 21 64,590

Komponente Gesamtanzahl Anzahl % Gesamtbetrag USt % Nettobetrag USt Bruttobetrag

Benützungsentgelt 10,00 750,00 75,00 825,00

750,00 75,00 825,00

Komponente Nettobetrag USt Bruttobetrag

Betriebskosten 615,09 10,14 625,23

Benützungsentgelt 7 500,00 685,00 8 185,00

Hauptmietzins 107,62 10,76 118,38

Gesamt Objekt: 02 8 222,71 705,90 8 928,61

 Nutzfläche Hauptmietzins

Leerstände, Objekt 02 249,75 --

unbefristete Mietverträge, Objekt 02 48,26 107,62

befristete Mietverträge, Objekt 02 137,04 0,00

Summe: 435,05 107,62











































 









 

















 

































 





































































   
  

 
 
Technische Stadterneuerung,  
Postfach 588, 1000 Wien 

Erreichbarkeit: Station Handelskai, Linien: U6, S1, S2, S3, S7, S45, 5A, 11A, 11B  TEM-040-20210921 
Parteienverkehr nach Terminvereinbarung 

 
 Gruppe Technische  

Ersatzmaßnahmen 
Maria-Restituta-Platz 1, 
1200 Wien 
Telefon +43 1 4000 DW 
Fax +43 1 4000 99 8025 
tem@ma25.wien.gv.at 
wien.gv.at 

 
 
 
 
 
MA 25 - 105563-2025-8 Wien, 13. Mai 2025 
1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4  Fer 
 
EZ 1136 KG Mariahilf 
 
Ersatzvornahme 
Anordnung der Maßnahmen 
 
 
 

V O L L S T R E C K U N G S V E R F Ü G U N G 
 
Die Eigentümerin der Baulichkeit in 1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4 ist mit Bescheid des 
Magistrates der Stadt Wien vom 01.10.2024, Zl.: MA37/1308398-2024-1, zu folgender Leistung 
verpflichtet worden: 
 
„1.) Das schadhafte Haustor ist ordnungsgemäß instand setzen zu lassen.   

2.) Die Lüftungsöffnung zum Keller an der Straßenschaufläche im Bereich rechts des Haustores ist 

ordnungsgemäß herstellen zu lassen (Absturzsicherung z.B. Gitter).   

3.) Die Deckenkonstruktion vom Dachgeschoß zum Flachdach (Waschküche) ist von einer hiezu 

berechtigten sachverständigen Person untersuchen zu lassen und es ist der Behörde ein 

nachvollziehbarer Befund über das Ergebnis der Untersuchung bzw. den Zustand der 

Deckenkonstruktion vorzulegen.  

  

Die Maßnahmen sind binnen 2 Monaten nach Rechtskraft dieses Bescheides durchzuführen.“  
 
 
Dieser Verpflichtung sind Sie trotz der mit Verfahrensanordnung vom 10.02.2025, Zl.: MA 25 - 
105563-2025-5, angedrohten Ersatzvornahme nicht nachgekommen; gemäß § 4 Abs. 1 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991, idgF wird somit die zwangsweise 
Durchführung des behördlichen Auftrages durch Ersatzvornahme angeordnet. 
 



 

Erreichbarkeit: Station Handelskai, Linien: U6, S1, S2, S3, S7, S45, 5A, 11A, 11B  TEM-040-20210921 
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B e g r ü n d u n g :  

 
Gemäß § 4 Abs. 1 VVG kann die mangelnde Leistung nach vorheriger Androhung auf Gefahr und 
Kosten des Verpflichteten bewerkstelligt werden, wenn der zu einer Arbeits- oder Naturalleistung 
Verpflichtete dieser Pflicht gar nicht oder nicht vollständig oder nicht zur gehörigen Zeit 
nachgekommen ist. 
Mit dem Titelbescheid des Magistrates der Stadt Wien vom 01.10.2024, Zl.: MA37/1308398-2024-1, 
wurde die Eigentümerin dazu verpflichtet, die im Spruch genannten Leistungen durchzuführen. Da 
sie diesen Verpflichtungen jedoch nicht nachgekommen ist, wurde ihr die Durchführung der 
Leistung auf ihre Gefahr und Kosten mit Verfahrensanordnung (Androhung der Ersatzvornahme) 
des Magistrats der Stadt Wien - Technische Stadterneuerung vom 10.02.2025, Zl.: MA 25 - 105563-
2025-5, angedroht. 
 
Die in der Verfahrensanordnung festgesetzte Frist ist nunmehr verstrichen, ohne dass die 
Eigentümerin ihrer Verpflichtung nachgekommen ist. Es ist daher die Voraussetzung für die 
zwangsweise Durchführung im Wege der Ersatzvornahme gegeben. 
 
 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  
 
Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu erheben.  
 
Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich bei der 
Technischen Stadterneuerung, 1200 Wien, Maria-Restituta-Platz 1 einzubringen. Sie hat den 
Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. 
Weiteres hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde 
rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.  
 
Wenn Sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht wünschen, 
müssen Sie diese gleichzeitig mit der Erhebung der Beschwerde beantragen. 
 
Die Beschwerde hat gemäß § 10 Abs. 2 VVG keine aufschiebende Wirkung, das heißt, der Bescheid 
kann trotz der Erhebung einer Beschwerde sofort vollstreckt werden. 
 
Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden. Bitte beachten Sie, 
dass die Absenderin bzw. der Absender die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken (z. B. 
Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt. 
 
Die Pauschalgebühr für die Beschwerde beträgt EUR 30,--. Dieser Betrag ist auf das Konto des 
Finanzamtes Österreich, Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, 
BIC: BUNDATWW) zu entrichten, wobei als Verwendungszweck auf beleghaften 
Zahlungsanweisungen das betreffende Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Bescheides) und 
der Betrag anzugeben ist.  
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Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ ist als 
Empfänger das Finanzamt Österreich, Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN wie zuvor) 
anzugeben oder auszuwählen. Weiteres sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, 
die Abgabenart „EEE – Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum/Periode und 
der Betrag anzugeben. Der Beschwerde ist als Nachweis der Entrichtung der Gebühr der 
Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung 
anzuschließen. 
 
 
Der Sachbearbeiter:  Für den Abteilungsleiter:  

Dipl.-Ing. Jansky (elektronisch gefertigt) 

Telefon +43 1 4000-25244  Dipl.-Ing. Tschismasia 
tem@ma25.wien.gv.at Gruppenleiter 
 
 
 
Ergeht an: 
1. Mauerwerk & Partner Immobilien Holding GmbH (FN 517904z),  

1220 Wien, Stadlauer Straße 23/1a  
als verpflichtete Eigentümerin der Baulichkeit  
 

2. Mauerwerk & Partner Immobilien Holding GmbH (FN 517904z),  
als verpflichtete Eigentümerin der Baulichkeit  
zHd. GRAFF NESTL & PARTNER Rechtsanwälte GmbH & Co KG,   
1010 Wien, Graben 22/Petersplatz 4/5  
 

3.  
RSb 
 

4. Baupolizei (MA 37) - Gebietsgruppe Süd, Bauinspektion 
per E-Mail 
 
 

##signaturplatzhalter## 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Diese Amtssignatur gilt für Wien als Gemeinde und Land.
Information zur Prüfung des elektronischen Siegels
bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.wien.gv.at/amtssignatur



   
  

 
 
Technische Stadterneuerung,  
Postfach 588, 1000 Wien 
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 Gruppe Technische  

Ersatzmaßnahmen 
Maria-Restituta-Platz 1, 
1200 Wien 
Telefon +43 1 4000 DW 
Fax +43 1 4000 99 8025 
tem@ma25.wien.gv.at 
wien.gv.at 

 
 
 
 
 
MA 25 - 1375291-2024-6 Wien, 5. Februar 2025 
1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4  Elm 
 
EZ 1136 KG Mariahilf 
 
Ersatzvornahme 
Anordnung der Maßnahmen 
 
 
 

V O L L S T R E C K U N G S V E R F Ü G U N G 
 
Die Eigentümerin der Baulichkeit in 1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4  ist mit Bescheid des 
Magistrates der Stadt Wien vom 26.04.2024, Zl.: MA37/67446-2024-1, zu folgender Leistung 
verpflichtet worden: 
 
„1.) Das schadhafte Stiegenhausgeländer ist ordnungsgemäß instand setzen zu lassen.  
2.) Die schadhaften Hoffenster sind ordnungsgemäß instand setzen zu lassen.  
3.) Die schadhafte Dachentwässerungsanlage (Saumrinne, Kastenrinnen am Dachboden) ist  
ordnungsgemäß instand setzen zu lassen.  
4.) Die schadhafte Kanalentlüftung ist ordnungsgemäß instand setzen zu lassen.  
5.) Die schadhaften Fassaden im linken Lichthof sind ordnungsgemäß instand setzen zu lassen.  
6.) Die schadhaften Fenster des linken Lichthofes sind ordnungsgemäß instand setzen zu lassen.  
7.) Die schadhafte Tür im Dachgeschoß vom Gang zur Loggia ist ordnungsgemäß instand setzen zu  
lassen.  
8.) Der schadhafte Handlauf vom Erdgeschoß ins Souterrain ist ordnungsgemäß instand setzen zu  
lassen. 
9.) Die vorschriftswidrigen sowie die ohne baubehördliche Genehmigung durchgeführten baulichen  
Änderungen (bauliche Änderungen in den Wohneinheiten, Badeinbauten, Gangmiteinbeziehungen,  
Wohnungstür) sind abtragen und entfernen zu lassen und der konsensgemäße Zustand laut letztgültiger  
Baubewilligung vom 15.08.1903, Zl.: M.ABTH.XIV 2265/03 ist wieder herstellen zu lassen.  
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Die Maßnahmen sind binnen 4 Monat nach Rechtskraft dieses Bescheides durchzuführen.  “ 
 
Dieser Verpflichtung sind Sie trotz der mit Verfahrensanordnung vom 25. Oktober 2024, Zl.: MA 25 - 
1375291-2024-5, angedrohten Ersatzvornahme nicht nachgekommen; gemäß § 4 Abs. 1 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991, idgF wird somit die zwangsweise 
Durchführung des behördlichen Auftrages durch Ersatzvornahme angeordnet. 
 
 

B e g r ü n d u n g :  
 
Gemäß § 4 Abs. 1 VVG kann die mangelnde Leistung nach vorheriger Androhung auf Gefahr und 
Kosten des Verpflichteten bewerkstelligt werden, wenn der zu einer Arbeits- oder Naturalleistung 
Verpflichtete dieser Pflicht gar nicht oder nicht vollständig oder nicht zur gehörigen Zeit 
nachgekommen ist. 
Mit dem Titelbescheid des Magistrates der Stadt Wien vom 26.04.2024, Zl.: MA37/67446-2024-1 
wurde die Eigentümerin dazu verpflichtet, die im Spruch genannten Leistungen durchzuführen. Da 
sie diesen Verpflichtungen jedoch nicht nachgekommen ist, wurde ihr die Durchführung der 
Leistung auf ihre Gefahr und Kosten mit Verfahrensanordnung (Androhung der Ersatzvornahme) 
des Magistrats der Stadt Wien - Technische Stadterneuerung vom 25. Oktober 2024, Zl.: MA 25 - 
1375291-2024-5, angedroht. 
 
Die in der Verfahrensanordnung festgesetzte Frist ist nunmehr verstrichen, ohne dass die 
Eigentümerin ihrer Verpflichtung nachgekommen ist. Es ist daher die Voraussetzung für die 
zwangsweise Durchführung im Wege der Ersatzvornahme gegeben. 
 
 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  
 
Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu erheben.  
 
Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich bei der 
Technischen Stadterneuerung, 1200 Wien, Maria-Restituta-Platz 1 einzubringen. Sie hat den 
Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. 
Weiteres hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde 
rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.  
 
Wenn Sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht wünschen, 
müssen Sie diese gleichzeitig mit der Erhebung der Beschwerde beantragen. 
 
Die Beschwerde hat gemäß § 10 Abs. 2 VVG keine aufschiebende Wirkung, das heißt, der Bescheid 
kann trotz der Erhebung einer Beschwerde sofort vollstreckt werden. 
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Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden. Bitte beachten Sie, 
dass die Absenderin bzw. der Absender die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken (z. B. 
Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt. 
 
Die Pauschalgebühr für die Beschwerde beträgt EUR 30,--. Dieser Betrag ist auf das Konto des 
Finanzamtes Österreich, Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, 
BIC: BUNDATWW) zu entrichten, wobei als Verwendungszweck auf beleghaften 
Zahlungsanweisungen das betreffende Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Bescheides) und 
der Betrag anzugeben ist.  
 
Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ ist als 
Empfänger das Finanzamt Österreich, Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN wie zuvor) 
anzugeben oder auszuwählen. Weiteres sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, 
die Abgabenart „EEE – Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum/Periode und 
der Betrag anzugeben. Der Beschwerde ist als Nachweis der Entrichtung der Gebühr der 
Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung 
anzuschließen. 
 
 
Der Sachbearbeiter:  Für den Abteilungsleiter:  

Ing. Wappl (elektronisch gefertigt) 

Telefon +43 1 4000-25246  Dipl.-Ing. Tschismasia 
tem@ma25.wien.gv.at Gruppenleiter 
 
 
 
Ergeht an: 
1. Mauerwerk & Partner Immobilien Holding GmbH (FN 517904z),  

1220 Wien, Stadlauer Straße 23/1a,  
als verpflichtete Eigentümerin der Baulichkeit 
 

2. Mauerwerk & Partner Immobilien Holding GmbH (FN 517904z) 
als verpflichtete Eigentümerin der Baulichkeit 
zH Graff Nestl & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co KG,  
1010 Wien, Graben 22/Petersplatz 4/5  
 

RSb 
 
3. Baupolizei (MA 37) - Gebietsgruppe Süd, Bauinspektion 

per E-Mail 
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##signaturplatzhalter## 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Information zur Prüfung des elektronischen Siegels
bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.wien.gv.at/amtssignatur



   
  

 
 
Technische Stadterneuerung,  
Postfach 588, 1000 Wien 
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 Gruppe Technische  

Ersatzmaßnahmen 
Maria-Restituta-Platz 1, 
1200 Wien 
Telefon +43 1 4000 DW 
Fax +43 1 4000 99 8025 
tem@ma25.wien.gv.at 
wien.gv.at 

 
 
 
 
 
MA 25 - 1675088-2024-7 Wien, 16. April 2025 
1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4  Fer 
 
EZ 1136 KG Mariahilf 
 
Ersatzvornahme 
Anordnung der Maßnahmen 
 
 
 

V O L L S T R E C K U N G S V E R F Ü G U N G 
 
Die Eigentümerin der Baulichkeit in 1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4 ist mit Bescheid des 
Magistrates der Stadt Wien vom 4.9.2024, Zl.: MA37/1102497-2024-1, zu folgender Leistung 
verpflichtet worden: 
 
„1.) Es ist ein Bauwerksbuch gemäß § 128a BO zu erstellen und in weiterer Folge der   

MA37/Bauinspektion Süd zu übermitteln.   

 

Die Maßnahmen nach Punkt 1 sind binnen 2 Monaten nach Rechtskraft dieses Bescheides   

durchzuführen.“  
 
 
Dieser Verpflichtung sind Sie trotz der mit Verfahrensanordnung vom 29.1.2025, Zl.: MA 25 - 
1675088-2024-3, angedrohten Ersatzvornahme nicht nachgekommen; gemäß § 4 Abs. 1 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991, idgF wird somit die zwangsweise 
Durchführung des behördlichen Auftrages durch Ersatzvornahme angeordnet. 
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B e g r ü n d u n g :  

 
Gemäß § 4 Abs. 1 VVG kann die mangelnde Leistung nach vorheriger Androhung auf Gefahr und 
Kosten des Verpflichteten bewerkstelligt werden, wenn der zu einer Arbeits- oder Naturalleistung 
Verpflichtete dieser Pflicht gar nicht oder nicht vollständig oder nicht zur gehörigen Zeit 
nachgekommen ist. 
Mit dem Titelbescheid des Magistrates der Stadt Wien vom 4.9.2024, Zl.: MA37/1102497-2024-1, 
wurde die Eigentümerin dazu verpflichtet, die im Spruch genannten Leistungen durchzuführen. Da 
sie diesen Verpflichtungen jedoch nicht nachgekommen ist, wurde ihr die Durchführung der 
Leistung auf ihre Gefahr und Kosten mit Verfahrensanordnung (Androhung der Ersatzvornahme) 
des Magistrats der Stadt Wien - Technische Stadterneuerung vom 29.1.2025, Zl.: MA 25 - 1675088-
2024-3, angedroht. 
 
Die in der Verfahrensanordnung festgesetzte Frist ist nunmehr verstrichen, ohne dass die 
Eigentümerin ihrer Verpflichtung nachgekommen ist. Es ist daher die Voraussetzung für die 
zwangsweise Durchführung im Wege der Ersatzvornahme gegeben. 
 
 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  
 
Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu erheben.  
 
Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich bei der 
Technischen Stadterneuerung, 1200 Wien, Maria-Restituta-Platz 1 einzubringen. Sie hat den 
Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. 
Weiteres hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde 
rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.  
 
Wenn Sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht wünschen, 
müssen Sie diese gleichzeitig mit der Erhebung der Beschwerde beantragen. 
 
Die Beschwerde hat gemäß § 10 Abs. 2 VVG keine aufschiebende Wirkung, das heißt, der Bescheid 
kann trotz der Erhebung einer Beschwerde sofort vollstreckt werden. 
 
Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden. Bitte beachten Sie, 
dass die Absenderin bzw. der Absender die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken (z. B. 
Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt. 
 
Die Pauschalgebühr für die Beschwerde beträgt EUR 30,--. Dieser Betrag ist auf das Konto des 
Finanzamtes Österreich, Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, 
BIC: BUNDATWW) zu entrichten, wobei als Verwendungszweck auf beleghaften 
Zahlungsanweisungen das betreffende Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Bescheides) und 
der Betrag anzugeben ist.  
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Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ ist als 
Empfänger das Finanzamt Österreich, Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN wie zuvor) 
anzugeben oder auszuwählen. Weiteres sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, 
die Abgabenart „EEE – Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum/Periode und 
der Betrag anzugeben. Der Beschwerde ist als Nachweis der Entrichtung der Gebühr der 
Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung 
anzuschließen. 
 
 
Der Sachbearbeiter:  Für den Abteilungsleiter:  

Dipl.-Ing. Jansky (elektronisch gefertigt) 

Telefon +43 1 4000-25244  Dipl.-Ing. Tschismasia 
tem@ma25.wien.gv.at Gruppenleiter 
 
 
 
Ergeht an: 
1. Mauerwerk & Partner Immobilien Holding GmbH (FN 517904z),  

1220 Wien, Stadlauer Straße 23/1a  
als verpflichtete Eigentümerin der Baulichkeit  
 
RSb 
 

2. Baupolizei (MA 37) - Gebietsgruppe Süd, Bauinspektion 
per E-Mail 
 

##signaturplatzhalter## 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Diese Amtssignatur gilt für Wien als Gemeinde und Land.
Information zur Prüfung des elektronischen Siegels
bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.wien.gv.at/amtssignatur



   
  

 
 
Technische Stadterneuerung,  
Postfach 588, 1000 Wien 
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 Gruppe Technische  

Ersatzmaßnahmen 
Maria-Restituta-Platz 1, 
1200 Wien 
Telefon +43 1 4000 DW 
Fax +43 1 4000 99 8025 
tem@ma25.wien.gv.at 
wien.gv.at 

 
 
 
 
 
MA 25 - 1538505-2024-7 Wien, 14. Februar 2025 
1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4  Fer 
 
EZ 1136 KG Mariahilf 
 
Ersatzvornahme 
Anordnung der Maßnahmen 
 
 
 

V O L L S T R E C K U N G S V E R F Ü G U N G 
 
Die Betreiberin der elektrischen Anlage in 1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4, ist mit Bescheid des 
Magistrates der Stadt Wien vom 23.07.2024, Zl.: MA 36-884217-2024-6, zu folgender Leistung 
verpflichtet worden: 
 
„1) An der elektrischen Anlage sind binnen 4 Wochen ab Rechtskraft des Bescheides folgende Arbeiten 
durchführen zu lassen:   
  

a) Fehlende oder gebrochene Abdeckungen bei den Tastern der Stiegenhausbeleuchtung sind zu 
erneuern.   

  
b) Elektroverteiler in den Stiegen- und Gangbereichen, zu deren Bedienung Laien Zutritt haben, 
müssen über einen Basis- und Fehlerschutz verfügen. Dies ist dann erfüllt, wenn die Bedingungen der 
Österreichischen Bestimmungen für die Elektrotechnik Punkt 412.2.2 der OVE E 8101 eingehalten 
werden (Mindestschutzart IP2XC).   

 
c) Für den Stromzählerkasten links neben der Wohnung Top 2 ist eine Verteilertüre einzurichten. Der 
Elektroverteiler im 2-ten OG ist verschließbar einzurichten. 
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d) Vorschriftswidrig verlegte Leitungen in den allgemein zugänglichen Bereichen des Hauses 
(Stiegen-, Gangbereich und Kellergeschoß) sind zu entfernen und durch ordnungsgemäß verlegte 
Leitungen zu ersetzen.   
 

2) Über die ordnungsgemäße und fachgerechte Durchführung der mit den Punkten 1a bis 1f  
aufgetragenen Arbeiten ist von einem hiezu befugten Fachmann eine Bestätigung erstellen zu lassen  
und der Magistratsabteilung 36 unaufgefordert binnen 5 Wochen nach Rechtskraft dieses Bescheides  
vorzulegen.“ 
 
Dieser Verpflichtung sind Sie trotz der mit Verfahrensanordnung vom 20.11.2024, Zl.: MA 25 - 
1538505-2024-3, angedrohten Ersatzvornahme nicht nachgekommen; gemäß § 4 Abs. 1 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991, i.d.g.F. wird somit die zwangsweise 
Durchführung des behördlichen Auftrages durch Ersatzvornahme angeordnet. 
 
 

B e g r ü n d u n g :  
 
Gemäß § 4 Abs. 1 VVG kann die mangelnde Leistung nach vorheriger Androhung auf Gefahr und 
Kosten des Verpflichteten bewerkstelligt werden, wenn der zu einer Arbeits- oder Naturalleistung 
Verpflichtete dieser Pflicht gar nicht oder nicht vollständig oder nicht zur gehörigen Zeit 
nachgekommen ist. 
Mit dem Titelbescheid des Magistrates der Stadt Wien vom 23.07.2024, Zl.: MA 36-884217-2024-6, 
wurde die Betreiberin der elektrischen Anlage dazu verpflichtet, die im Spruch genannten 
Leistungen durchzuführen. Da sie diesen Verpflichtungen jedoch nicht nachgekommen ist, wurde ihr 
die Durchführung der Leistung auf ihre Gefahr und Kosten mit Verfahrensanordnung (Androhung 
der Ersatzvornahme) des Magistrats der Stadt Wien – Technische Stadterneuerung vom 20.11.2024, 
Zl.: MA 25 - 1538505-2024-3, angedroht. 
 
Die in der Verfahrensanordnung festgesetzte Frist ist nunmehr verstrichen, ohne dass die 
Betreiberin der elektrischen Anlage ihrer Verpflichtung nachgekommen ist. Es ist daher die 
Voraussetzung für die zwangsweise Durchführung im Wege der Ersatzvornahme gegeben. 
 
 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  
 
Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu erheben.  
 
Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich bei der 
Technischen Stadterneuerung, 1200 Wien, Maria-Restituta-Platz 1 einzubringen. Sie hat den 
Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. 
Weiteres hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde 
rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.  
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Wenn Sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht wünschen, 
müssen Sie diese gleichzeitig mit der Erhebung der Beschwerde beantragen. 
 
Die Beschwerde hat gemäß § 10 Abs. 2 VVG keine aufschiebende Wirkung, das heißt, der Bescheid 
kann trotz der Erhebung einer Beschwerde sofort vollstreckt werden. 
 
Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden. Bitte beachten Sie, 
dass die Absenderin bzw. der Absender die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken (z. B. 
Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt. 
 
Die Pauschalgebühr für die Beschwerde beträgt EUR 30,--. Dieser Betrag ist auf das Konto des 
Finanzamtes Österreich, Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, 
BIC: BUNDATWW) zu entrichten, wobei als Verwendungszweck auf beleghaften 
Zahlungsanweisungen das betreffende Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Bescheides) und 
der Betrag anzugeben ist.  
 
Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ ist als 
Empfänger das Finanzamt Österreich, Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN wie zuvor) 
anzugeben oder auszuwählen. Weiteres sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, 
die Abgabenart „EEE – Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum/Periode und 
der Betrag anzugeben. Der Beschwerde ist als Nachweis der Entrichtung der Gebühr der 
Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung 
anzuschließen. 
 
 
Der Sachbearbeiter: Für den Abteilungsleiter:  

Dipl.-Ing. Jansky (elektronisch gefertigt) 

Telefon +43 1 4000-25244 Ing. Juricevic 
tem@ma25.wien.gv.at Referatsleiter 
 
 
Ergeht an: 
1. Mauerwerk & Partner Immobilien Holding GmbH (FN 517904z),  

1220 Wien, Stadlauer Straße 23/1a 
als Betreiberin der elektrischen Anlage 
 

2. Mauerwerk & Partner Immobilien Holding GmbH (FN 517904z), 
als Betreiberin der elektrischen Anlage 
zH Graff Nestl & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co KG,  
1010 Wien, Graben 22/Petersplatz 4/5 
 
RSb 
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3. Wiener Netze GmbH, 1110 Wien, Erdbergstraße 236 
zur Kenntnis, per E-Mail 
 

4. Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen – Dezernat B 
Arbeitsvorrat 

 
##signaturplatzhalter## 

 

Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Information zur Prüfung des elektronischen Siegels
bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.wien.gv.at/amtssignatur
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 Gruppe Technische  

Ersatzmaßnahmen 
Maria-Restituta-Platz 1, 
1200 Wien 
Telefon +43 1 4000 DW 
Fax +43 1 4000 99 8025 
tem@ma25.wien.gv.at 
wien.gv.at 

 
 
 
 
 
MA 25 - 1120502-2024-6 Wien, 6. November 2024 
1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4  Elm 
 
EZ 1136 KG Mariahilf 
 
Ersatzvornahme 
Anordnung der Maßnahmen 
 
 
 

V O L L S T R E C K U N G S V E R F Ü G U N G 
 
Die Betreiberin der elektrischen Anlage in 1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4, ist mit Bescheid des 
Magistrates der Stadt Wien vom 23.04.2024, Zl.: MA 36-85884-2024-17, zu folgender Leistung 
verpflichtet worden: 
 
„1.) An der elektrischen Anlage sind binnen 4 Wochen ab Rechtskraft des Bescheides folgende  Arbeiten  
durchführen zu lassen:   
 

 a) Die Leitungen in der Zwischendecke des Vorzimmers sind mittels einer festen Verlegung                 
an den Wohnungsverteiler anzuschließen.   

 
  b) Die Deckenauslässe für die Beleuchtung der Zimmer sind mit einem wirksamen 

Schutzpotentialausgleichsleiter zu versehen.   
 
  c) Die metallenen Leuchten der Zimmer sind an einem wirksamen Schutzpotentialausgleichsleiter  
 anzuschließen.   
   

 d) Die Überstromschutzeinrichtungen des Wohnungsverteilers sind entsprechend ihrer 
Stromkreiszugehörigkeit dauerhaft zu beschriften.  
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2.) Über die ordnungsgemäße und fachgerechte Durchführung der mit den Punkten 1.a) bis 1.d)  
aufgetragenen Arbeiten ist von einem hiezu befugten Fachmann eine Bestätigung erstellen zu lassen  
und der Magistratsabteilung 36 unaufgefordert binnen 5 Wochen nach Rechtskraft dieses Bescheides  
vorzulegen. “ 

 
 
Dieser Verpflichtung sind Sie trotz der mit Verfahrensanordnung vom 4. September 2024, Zl.: MA 25 
- 1120502-2024-3, angedrohten Ersatzvornahme nicht nachgekommen; gemäß § 4 Abs. 1 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 (VVG), BGBl. Nr. 53/1991, i.d.g.F. wird somit die zwangsweise 
Durchführung des behördlichen Auftrages durch Ersatzvornahme angeordnet. 
 
 

B e g r ü n d u n g :  
 
Gemäß § 4 Abs. 1 VVG kann die mangelnde Leistung nach vorheriger Androhung auf Gefahr und 
Kosten des Verpflichteten bewerkstelligt werden, wenn der zu einer Arbeits- oder Naturalleistung 
Verpflichtete dieser Pflicht gar nicht oder nicht vollständig oder nicht zur gehörigen Zeit 
nachgekommen ist. 
Mit dem Titelbescheid des Magistrates der Stadt Wien vom 23.04.2024, Zl.: MA 36-85884-2024-17 
wurde die Betreiberin der elektrischen Anlage dazu verpflichtet, die im Spruch genannten 
Leistungen durchzuführen. Da sie diesen Verpflichtungen jedoch nicht nachgekommen ist, wurde ihr 
die Durchführung der Leistung auf ihre Gefahr und Kosten mit Verfahrensanordnung (Androhung 
der Ersatzvornahme) des Magistrats der Stadt Wien – Technische Stadterneuerung vom 
4. September 2024, Zl.: MA 25 - 1120502-2024-3, angedroht. 
 
Die in der Verfahrensanordnung festgesetzte Frist ist nunmehr verstrichen, ohne dass die 
Betreiberin der elektrischen Anlage ihrer Verpflichtung nachgekommen ist. Es ist daher die 
Voraussetzung für die zwangsweise Durchführung im Wege der Ersatzvornahme gegeben. 
 
 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  
 
Sie haben das Recht gegen diesen Bescheid Beschwerde an das Verwaltungsgericht zu erheben.  
 
Die Beschwerde ist innerhalb von vier Wochen nach Zustellung dieses Bescheides schriftlich bei der 
Technischen Stadterneuerung, 1200 Wien, Maria-Restituta-Platz 1 einzubringen. Sie hat den 
Bescheid, gegen den sie sich richtet, und die Behörde, die den Bescheid erlassen hat, zu bezeichnen. 
Weiteres hat die Beschwerde die Gründe, auf die sich die Behauptung der Rechtswidrigkeit stützt, 
das Begehren und die Angaben, die erforderlich sind, um zu beurteilen, ob die Beschwerde 
rechtzeitig eingebracht ist, zu enthalten.  
 
Wenn Sie die Durchführung einer mündlichen Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht wünschen, 
müssen Sie diese gleichzeitig mit der Erhebung der Beschwerde beantragen. 
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Die Beschwerde hat gemäß § 10 Abs. 2 VVG keine aufschiebende Wirkung, das heißt, der Bescheid 
kann trotz der Erhebung einer Beschwerde sofort vollstreckt werden. 
 
Die Beschwerde kann in jeder technisch möglichen Form übermittelt werden. Bitte beachten Sie, 
dass die Absenderin bzw. der Absender die mit jeder Übermittlungsart verbundenen Risiken (z. B. 
Übertragungsverlust, Verlust des Schriftstückes) trägt. 
 
Die Pauschalgebühr für die Beschwerde beträgt EUR 30,--. Dieser Betrag ist auf das Konto des 
Finanzamtes Österreich, Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN: AT83 0100 0000 0550 4109, 
BIC: BUNDATWW) zu entrichten, wobei als Verwendungszweck auf beleghaften 
Zahlungsanweisungen das betreffende Beschwerdeverfahren (Geschäftszahl des Bescheides) und 
der Betrag anzugeben ist.  
 
Bei elektronischer Überweisung der Beschwerdegebühr mit der „Finanzamtszahlung“ ist als 
Empfänger das Finanzamt Österreich, Dienststelle Sonderzuständigkeiten (IBAN wie zuvor) 
anzugeben oder auszuwählen. Weiteres sind die Steuernummer/Abgabenkontonummer 109999102, 
die Abgabenart „EEE – Beschwerdegebühr“, das Datum des Bescheides als Zeitraum/Periode und 
der Betrag anzugeben. Der Beschwerde ist als Nachweis der Entrichtung der Gebühr der 
Zahlungsbeleg oder ein Ausdruck über die erfolgte Erteilung einer Zahlungsanweisung 
anzuschließen. 
 
 
Der Sachbearbeiter:  Für den Abteilungsleiter:  

Dipl.-Ing. Jansky (elektronisch gefertigt) 

Telefon +43 1 4000-25244  Ing. Juricevic 
tem@ma25.wien.gv.at Referatsleiter 
 
 
Ergeht an: 
1. Mauerwerk & Partner Immobilien Holding GmbH (FN 517904z),  

1220 Wien, Stadlauer Straße 23/1a  
als Betreiberin der elektrischen Anlage 
 
 
RSb 
 

2. Wiener Netze GmbH, 1110 Wien, Erdbergstraße 236 
zur Kenntnis, per E-Mail 
 

3. Gewerbetechnik, Feuerpolizei und Veranstaltungen – Dezernat B 
Arbeitsvorrat 
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##signaturplatzhalter## 
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Information zur Prüfung des elektronischen Siegels
bzw. der elektronischen Signatur finden Sie unter:
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Abs.: MA 6-ZKS, 1010 Wien, Rathaus, Stiege 7, Hochparterre 

 Magistrat der Stadt Wien 
Dr. Rudolf Hauswirth MA 6 | Referat Zahlungsverkehr 
per E-Mail: office@sv-hauswirth.at und KundInnenservice 
 Rathaus, Stiege 7, HP 
 1010 Wien 
 Telefon +43 1 4000 86145 
 Fax +43 1 4000 99 86123 
 kanzlei-zks@ma06.wien.gv.at  
 wien.gv.at 
 
 
 
 
MA6-1365132-2025-1  Wien, 17. Oktober 2025 
Liegenschaft 1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4 
 
 
Guten Tag, Dr. Rudolf Hauswirth, 
 
bezugnehmend auf Ihre Anfrage vom 10. Oktober 2025 teilen wir Ihnen mit, dass bei den vom Rech-
nungs- und Abgabenwesen (Magistratsabteilung 6) verrechneten Abteilungen derzeit folgende Forde-
rungen bestehen: 
 
 
Buchhaltungsabteilung 1 – Finanzen und Personal 
 
Im Bereich „Sanitäre Übelstände“ haftet derzeit ein Rückstand in der Höhe von 4.446,38 Euro aus. 
 
Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Sabine Hertl unter der Tel.Nr. + 43 1 4000 89571 bzw. 
per E-Mail an kanzlei-b01@ma06.wien.gv.at. 
 
 
Referat Erhebungs- und Vollstreckungsdienst 
 
Das Referat Erhebungs- und Vollstreckungsdienst hat derzeit keine direkten Forderungen an Gebühren 
oder Abgaben, allerdings zählt das Objekt 1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4 zu den sogenannten 
Problemhäusern in Wien und es werden laufend Beseitigungen von Sanitären Übelständen im Auftrag 
des Magistratischen Bezirksamtes für den 6. und 7. Bezirk beseitigt. 
 
Zuletzt wurden an der betroffenen Anschrift am 02. und 03. Oktober 2025 Schädlingsbekämpfungen, 
sowie eine Entrümpelung des Kellers und des Innenhofes auf Kosten des Eigentümers durchgeführt. 
Die Höhe der Kosten können dazu noch nicht bekanntgegeben werden, da seitens der Kontrahenten 
noch keine Rechnungen dafür gelegt wurden. Allerdings sollte die Information, dass Kosten entstanden 
sind, dem Schätzgutachter zur Verfügung gestellt werden. 

mailto:kanzs28@ma06.wien.gv.at
http://wien.gv.at/
mailto:kanzlei-b01@ma06.wien.gv.at
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Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Christine Haibl unter der Tel.Nr. + 43 1 4000 38409 
bzw. per E-Mail an kanzs28@ma06.wien.gv.at. 
 
 
Zentrale Einbringung:  
 
offene Forderungen für die Liegenschaft in 1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 4, EZ 1136, KG 
01009 Mariahilf: 
 
Grundsteuer, Kto.  058785636, Fälligkeit 15.2.2024 bis 15.11.2025              in der Höhe von     938,20 Euro 
Abgabe nach dem Wiener Abfallwirtschaftsgesetz (Müllabfuhrabgabe), 
Abgabenkonto 058785636, Fälligkeit 15.5.2024 bis 15.11.2025                    in der Höhe von 13.723,82 Euro 
Säumniszuschläge                                                                                                             in der Höhe von      245,03 Euro 
Pfändungsgebühren                                                                                                        in der Höhe von       431,04 Euro 
Wasser-/Abwassergebühr, Kto. 122292046, Fälligkeit 15.1.2024  
bis 15.10.2025                                                                                                                      in der Höhe von 11.595,65 Euro 
Säumniszuschläge                                                                                                             in der Höhe von      198,28 Euro 
Gesamtrückstand                                                                                                              in der Höhe von 27.132,02 Euro 
 
Für nähere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Peter Rücker unter der Tel.Nr. + 43 1 4000 07600 
bzw. per E-Mail an zeb@ma06.wien.gv.at. 
 
 
 
 Freundliche Grüße 
Johann Ackerl Für das Referat Zahlungsverkehr 
Telefon + 43 1 4000 86145 und KundInnenservice 
  
 (elektronisch gefertigt) 
 
 Petra Sachs 
 
 
Datenschutz: 
Informationen zum Datenschutz und zu Ihren Rechten als betroffene Person, wie z. B. Auskunft, Rich-
tigstellung oder Löschung, finden Sie unter wien.gv.at/kontakt/ma06-ds-index. 
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